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15.065

Kantonsverfassungen
(LU, SZ, GL, SO, BS, AI).
Gewährleistung

Constitutions cantonales
(LU, SZ, GL, SO, BS, AI).
Garantie

Erstrat - Premier Conseil

CHRONOLOGIE

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 29.02.16 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 03.03.16 (ZWEITRAT - DEUXIÈME CONSEIL)

Föhn Peter (V, SZ), für die Kommission: Nach Artikel 51 Absatz 1 der Bundesverfassung gibt sich jeder Kanton
eine demokratische Verfassung. Diese bedarf der Zustimmung des Volkes und muss revidiert werden können,
wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten es verlangt. Nach Absatz 2 des gleichen Artikels bedürfen die Kan-
tonsverfassungen der Gewährleistung des Bundes. Steht eine kantonale Verfassungsbestimmung im Einklang
mit dem Bundesrecht, so ist die Gewährleistung zu erteilen. Erfüllt sie diese Voraussetzung nicht, so ist die
Gewährleistung zu verweigern.
Mit dem vorliegenden Geschäft wird der Bundesversammlung beantragt, mit einfachem Bundesbeschluss Än-
derungen in den Verfassungen der Kantone Luzern, Schwyz, Glarus, Solothurn, Basel-Stadt und Appenzell
Innerrhoden zu gewährleisten. Die Verfassungsänderungen betreffen ganz unterschiedliche Themen, aber al-
le Änderungen sind bundesrechtskonform. Die Gewährleistung kann somit erteilt werden. Die vorliegenden
Verfassungsänderungen haben insbesondere die folgenden Gegenstände.
Kanton Luzern: die Neuorganisation der kantonalen Aufsicht über die Gemeinden.
Kanton Schwyz: das Kantonsratswahlverfahren, welches ja, wie wir wissen, im Nationalrat nach längerem
Hin und Her nicht gewährleistet worden ist. Inzwischen ist das Wahlverfahren im Kanton Schwyz angepasst
worden.
Kanton Glarus: Hier geht es um die Verwesentlichung und Flexibilisierung der kantonalen Gesetzgebung.
Kanton Solothurn: Hier geht es um die Verankerung und Erweiterung der Gewerbesteuer.
Kanton Basel-Stadt: Hier geht es um die Zuständigkeit bei der Einbürgerung.
Kanton Appenzell Innerrhoden: Hier geht es um die Verordnungskompetenzen des Grossen Rates und um
den Ausschluss vom Stimmrecht.
Die Staatspolitische Kommission des Ständerates beantragt Ihnen nach eingehender Prüfung einstimmig, dem
Bundesbeschluss über die Gewährleistung der geänderten Verfassungen der Kantone Luzern, Schwyz, Gla-
rus, Solothurn, Basel-Stadt und Appenzell Innerrhoden zuzustimmen.

Eintreten ist obligatorisch
L'entrée en matière est acquise de plein droit

Bundesbeschluss über die Gewährleistung der geänderten Verfassungen der Kantone Luzern, Schwyz,
Glarus, Solothurn, Basel-Stadt und Appenzell Innerrhoden
Arrêté fédéral sur la garantie des constitutions révisées des cantons de Lucerne, Schwyz, Glaris, So-
leure, Bâle-Ville et Appenzell Rhodes-Intérieures

Detailberatung - Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1-7
Antrag der Kommission
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Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, art. 1-7
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Le président (Comte Raphaël, président): Comme l'entrée en matière est acquise de plein droit, il n'y a pas
de vote sur l'ensemble.
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